
Gegenüberstellung: Satzung 1995 vs. neue Satzung 2025  
Thema Satzung 1995 Neue Satzung 2025 

(inkl. § 12 neu) 
Kommentar 

Präambel nicht vorhanden Ausführliche Präambel 
(Dachverband, 
Ehrenamt, 
Zusammenhalt, 
Brückenfunktion) 

Neues 
Wertefundament 
und 
Selbstverständnis 

Name & Sitz „Ortskulturring 
Burgebrach“, Sitz beim 
1. Vorsitzenden 

„Ortskulturring 
Burgebrach e.V.“, Sitz 
Burgebrach, Eintragung 
ins Vereinsregister 

Rechtliche 
Modernisierung 

Zweck Gemeinnützig; 
Förderung u. a. von 
Bildung, Kultur, Sport, 
Umwelt, 
Jugend/Altenhilfe; 
Unterstützung 
Bedürftiger 

Erweitert um 
Katastrophen-
/Zivilschutz, 
internationale 
Gesinnung/Völkerverst
ändigung, 
internationale 
Begegnungen 

Zweckrahmen 
breiter, 
internationaler 

Aufgaben Koordination, 
Unterstützung von 
Veranstaltungen, 
Hilfsmittel 

Veranstaltungen, 
Dienstleistungen, 
(Versicherungs-
)Verträge zugunsten 
der Mitgliedsvereine, 
Synergien, Hilfsmittel 

Stärkerer Service- 
und 
Professionalisierun
gsansatz 

Mitgliedschaft Vereine/Interessengr
uppen in Burgebrach; 
Aufnahme schriftlich; 
Austritt formlos; 
Ausschluss MV (2/3) 

Aufnahme in Textform; 
Austritt nur zum 
Jahresende (Frist 3 
Monate); 
Ausschlussgründe 
konkret; digitale 
Kommunikation 

Mehr 
Rechtssicherheit 
und Praxisnähe 

Mitgliederarten Ehrenmitglieder, 
Mitgliedsvereine, 
Einzelmitglieder 

Unverändert, präziser 
beschrieben 

Kontinuität 

Rechte & 
Pflichten 

Rechte: Anträge, 
Nutzung, Stimmrecht; 
Pflichten: Förderung, 
Teilnahme 

Erweitert um Beitrags-, 
Mitteilungs- und 
Loyalitätspflichten 

Verbindlicher 
Rahmen 

Beiträge Höhe durch MV; voller 
Jahresbeitrag auch bei 
Austritt 

Unverändert — 

Organe Vorstand, Vereinsrat, 
Mitgliederversammlu
ng 

Unverändert — 

Vorstand Vier Ämter; Vier Ämter; Vertretung Flexiblere 



Vertretung 
gemeinsam; 
Zustimmung 
Vereinsrat > DM 5.000 

1. oder 2. Vors. jeweils 
allein; Zustimmung 
Vereinsrat > 5.000 € 

Vertretung, klare 
Wertgrenze in € 

Vereinsrat Vorstand + 3–5 
Vertreter (inkl. 2 
Kassenprüfer) 

Vorstand + 3–5 
Vertreter; Wahl durch 
MV; entscheidet über 
Geschäfte > 5.000 € 

Formalisierung 

Mitgliederversa
mmlung 

jährlich; Einladung 
Mitteilungsblatt 

jährlich; Einladung per 
E‑Mail/Post oder 
Mitteilungsblatt; 7 Tage 
Frist 

Digital eröffnet, 
Frist klar geregelt 

Beschlussfassung MV immer 
beschlussfähig; 2/3 
für 
Satzungsänderung/Au
sschluss; 3/4 
Auflösung 

Unverändert; geheime 
Abstimmung, wenn 1/3 
verlangt 

Präzisere 
Abstimmungsregel 

Außerordentlich
e MV 

bei Bedarf oder 1/3 
der Mitglieder 

gleich; Antrag in 
Textform mit Zweck 

Modernisiert 

Eigentum/Haftu
ng 

Haftungsausschluss 
außer grobe 
Fahrlässigkeit; 
Leihgebühr zulässig 
(Vorstand 
entscheidet) 

§ 12 neu: Leihgebühr 
durch Vorstand 
zulässig; Verein haftet 
im Rahmen 
Versicherungen, 
darüber hinaus nicht; 
persönliche Haftung 
nur bei Vorsatz 

Maximaler Schutz 
für 
Mitglieder/Organe, 
Versicherung als 
primärer 
Haftungsträger 

Vergütung nicht geregelt Ehrenamtspauschale 
möglich; 
Auslagenerstattung 

Steuerlich 
zeitgemäß 

Datenschutz & 
Bildrechte 

nicht geregelt Neu: 
Datenverarbeitung, 
Datenschutzordnung, 
Einwilligung Bild-
/Tonaufnahmen 
(Widerruf möglich) 

DSGVO-konform 

Auflösung & 
Vermögen 

Vermögen an 
Marktgemeinde 
Burgebrach 
(gemeinnützige 
Zwecke) 

Unverändert, 
konkretisiert um 
Förderung des 
Ehrenamts 

Feinschliff 

 


